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Wichtige Hinweise: 
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2. Um direkt zu den einzelnen Verordnungen zu gelangen, klicken Sie im Inhaltsverzeichnis auf den entsprechenden Verordnungstitel (Ctrl und linke 
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Tierschutzverordnung (TSchV) 

Allgemeine Bemerkungen 

 
      

   
Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 

 
61 

 
Der bestehende Artikel wird dem Bewegungsbedürfnis von Pferden bei 
Weitem nicht gerecht und ist daher wie folgt abzuändern: 
 
Abs. 1: Die Haltung von Pferden in Boxen ohne permanent zugänglichen 
Auslauf ist nicht artgerecht und daher zu verbieten. Für den Umbau bereits 
bestehender Ställe, die das Erfordernis des permanent zugänglichen 
Auslaufs nicht erfüllen, können angemessene Übergangsfristen vorgesehen 
werden. 
 
Abs. 2: Die Nutzung und der Aufenthalt auf einer Auslauffläche, die nicht oder 
nur geringfügig über die in Anhang 1 Tabelle 7 Ziff. 3 der TSchV festgelegten 
Mindestabmessungen hinausgeht, reichen nicht aus, um das 
Bewegungsbedürfnis von Pferden zu befriedigen. Pferde und andere 
Equiden müssen die Möglichkeit haben, sich täglich frei auf einer Fläche 
bewegen zu können, deren Ausmasse und Beschaffenheit es ihnen gestattet, 
ihre Gangart selbst zu wählen, sich zu wälzen, sich hinzulegen etc. Dass den 
Tieren die freie Bewegung in dieser Form täglich zu gewähren ist, stellt 
angesichts der Tatsache, dass ohnehin eine entsprechende 
Bewegungsfläche verfügbar sein muss, keinen unverhältnismässigen 
Mehraufwand dar. Wenn sich alle Pferde täglich frei bewegen können, wird 
die in den bisherigen Absätzen 4 und 5 vorgenommene Unterscheidung 
zwischen genutzten und nicht genutzten Tieren obsolet. 
 
Abs. 3: Bei extremen Witterungs- und Bodenverhältnissen muss der Auslauf 
nach Abs. 1 und die freie Bewegung nach Abs. 2 nicht zwingend gewährt 
werden. 

 
Abs. 1: Pferden muss eine permanent vom Stall aus zugängliche 
Auslauffläche zur Verfügung stehen, die den Mindestanforderungen 
nach Anhang 1 Tabelle 7 Ziffer 3 entspricht. 
 
Abs. 2: Pferden ist täglich mindestens zwei Stunden freie Bewegung 
auf einer Weide oder einem Paddock, welche die Fortbewegung in 
allen Gangarten erlauben, zu gewähren. 
 
Abs. 3: Bei extremen Witterungs- und Bodenverhältnissen kann 
ausnahmsweise auf den Auslauf nach Absatz 1 und die Gewährung 
der freien Bewegung nach Absatz 2 verzichtet werden. 
 
Abs. 4: Auf den Auslauf oder die freie Bewegung auf Weide oder 
Paddock kann in den folgenden Situationen während maximal vier 
Wochen verzichtet werden, sofern die Pferde während dieser Zeit 
täglich genutzt werden:  
a. für neu in einem Betrieb eingestallte Pferde;  
b. bei extremen Witterungs- und Bodenverhältnissen zwischen dem 1. 
November und dem 30. April;  
c. während dem Einsatz im Militärdienst;  
d. auf Tournee zu Show- oder Sportzwecken oder während 
Ausstellungen.  
 
Abs. 5: Die freie Bewegung nach Abs. 2 ist in einem Journal 
festzuhalten. 
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Abs. 4: Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen Abs. 6, wobei eine 
geringfügige, den Ausführungen zu Abs. 2 und 3 entsprechende Anpassung 
vorzunehmen ist. 
 
Abs.  5: Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen Abs. 7, wobei auch 
hier eine geringfügige Anpassung vorgenommen werden muss. 

Abs. 6: Streichen 
 
Abs. 7: Streichen 
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